
Aufsichtsverordnung 

§ 9 
Aufsicht während der Mittagspause 

(1) Schülerinnen und Schüler, die am Nachmittag Unterricht haben oder an schulischen 
Veranstaltungen teilnehmen wollen, sind auch in der Mittagspause zu beaufsichtigen, soweit 
sie der Aufsichtspflicht unterliegen. 

(2) Die Gesamtkonferenz kann beschließen, die Pflicht zur Aufsichtsführung darauf zu 
beschränken, dass die Aufsichtsperson sich von Zeit zu Zeit von der Ordnung in den 
Aufenthaltsräumen überzeugt. 

§ 12 
Verlassen des Schulgeländes in den 

Zwischenstunden, in der Mittagspause und in Pausen 

(1) Schülerinnen und Schülern, die noch nicht volljährig sind, ist das Verlassen des 
Schulgeländes in Pausen oder Zwischenstunden grundsätzlich nicht gestattet. Im Einzelfall 
kann die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer dem Verlassen des Schulgeländes durch 
minderjährige Schülerinnen oder Schüler schriftlich zustimmen, wenn die Eltern es unter 
Angabe von Gründen schriftlich beantragen. Die Zustimmung kann sich auch auf regelmäßig 
wiederkehrende Gründe zum Verlassen des Schulgeländes beziehen. Sie kann jederzeit 
widerrufen oder eingeschränkt werden, wenn dies aus pädagogischen Gründen geboten 
erscheint und andere wichtige Gründe nicht entgegenstehen. Die Zustimmung und ihr 
Widerruf sind zur Schülerakte zu nehmen. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn die Schule eine außerschulische Einrichtung für die 
Mittagspause nutzt oder mehrere Schulen eine gemeinsame Einrichtung für die Mittagspause 
nutzen. Die Schülerinnen und Schüler sind dann berechtigt, das Schulgelände zum Zweck des 
Besuchs dieser Einrichtung zu verlassen. Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 5 
sind von einer zur Aufsicht verpflichteten Person (§ 2 Abs. 1) zu begleiten, soweit 
erforderlich auch mehrmals, und dabei mit den Gefahren vertraut zu machen. 

(3) Die Gesamtkonferenz kann beschließen, dass auch jüngere Schülerinnen und Schüler ab 
einer bestimmten Jahrgangsstufe das Schulgelände in den Zwischenstunden, in Pausen oder in 
der Mittagspause verlassen dürfen. Die örtlichen Verhältnisse und möglichen Gefahren sind 
dabei zu berücksichtigen. Die Konferenz der die Schülerinnen und Schüler unterrichtenden 
Lehrkräfte kann einzelne Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen von der Erlaubnis 
ausnehmen, sofern besondere Gründe dies rechtfertigen. Den Eltern der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler ist unter Angabe der Gründe Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. § 4 Abs. 2 Satz 5 gilt entsprechend. 

 


